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II.

Versuch
übcr die

vo» der löbl. ökonomischen Gesellschaft zu Bern

für das jähr 1762.

aufgegebene Frage:
Wäre es dienlich, daß die Allmenten, wcid^

rechte, :c. abgeschast, und das gemeine

Erdrich eingeschlagen würde? und wie
müßte dieses Veranstaltet werden? :c.

Eine gekrönte Preisschrift
von

Hr. Soigneux von Correvon,

der ökon. Gefells, zu Losanen Präsidenten,

Wie auch dcr ök. Gcf. zu Bcrn Ehrenmitglied.





Versuch einer Beantwortung

der Preisfrage:
Wäre es dienlich / daß die Allmmrm, werd^

rechte/ Gemeingüter abgeschast und das

geineine Erdrich rmter die partikularen
ausgetheilt oder eingeschlagen wurdc?
und wie müßte dicse ändrung zun: be^

sten Vortheile der Gemeinden veranstal>

tet werden

I An wichtigen Untersuchungen / die daSge-

'^«^^ ^ ^^ne beste berühren / kan mau nicht

H^^K zu geschwinde noch allzu gerade auf den

endzwek gehn. Da diefer dermalen darinn besteht,

den nuzen und die fchwierigkeiten zu kennen, die

«us der Verwandlung der Allmenten, Gemein--

guter und weidrechtcn, in eingefristete und
besondere bestjungen/ entstehn möchten; fo wird
nöthig feyn, vor allem aus sich einen richtigen begrif
von dem gegenstände zu machen. Da aber derselbe

verschiedene, besondere theile in sich fasset; fo wird
<s nicht weniger nöthig feyn / diefelben von
einander auszuzeichnen / damit wir die regeln und ihre

anwendung auf jeden theil darnach einrichte,!
'onnen. Gei
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Gcmcinweiden, (immunes) kan man alle
grundstüke nennen, welche dcr beiizer nur während
dem ersten raube einschliessen, und hernach änderst
nicht, als in gemein mit dem dorfe nuzen darf.
Der erste, der ein grundstük alfo einfchloß, daß alle
andere gemeingenossen von dessen nuzung ausge-
schlösse,, waren, konnte sagen: dies ist mein.
Jn der that ist es nur tn so weit sein, als er
dasselbe einschliessen kan. Laßt uns daS verschiedene
erdrich durchgeh» welches dieser einschränkung
unterworfen ist, und stch in dem falle diefes u»'
vollkommenen eigenthums bestndet.

Die Weinberge sind diejenige art von grnndst,'»
ken, welche den zwang und die einschränkung ant
wenigsten vertragen können; wenn man die Unkosten

dieselben anzulegen, den hohen preis auf de»
ste gestiegen sind und die freyheit die ihr anba»
erfordert, in betrachtung zieht. Auch werden
dieselben gemeinlich ohne eine solche einschränkung
besessen welche die bestzer zwingen könnte, sie zu
einer gewissen zeit zu öfnen. Dennoch sinden sich
in unfrer landfchaft gegenden, wo behauptet wird,
daß die Weinberge nach der weinlefe zur weide für
die schaafe offen stehn follen, als eine Gemein-
weide: In andern gegenden sind die Weinberge
von diefer beschwerde frey. Man könnte sich daher
einbilden, die gemeinden haben ehmals ein recht zu
diefem Gcmeinweidgange, wie sie es auf ander»
grundstüken gehabt. Heut z» tage hat man die
Vorsicht in den Weinbergen die ringsum mit reb¬

gelände

C) Dies« iß d«Z «jnjigc vieh, s« in de« weinvcrgeii
duldet werden kan.
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Mnde umgeben sind, die fchacfweide durch polizey-
vrdnungenzu verbieten: aus furcht des fchadens,den die fchaafe und ihre Hirten an den rebstöken^
rebpfählen, und an dem erdrich felbst verurfachenkonnten. Ein verbott, welches vorauSzufezen fcheint,daß diefes weidrecht fönst erlaubt feyn würde; daßaber die gemeind wegen dem mißbrauche weifer ge.handelt habe, ßch desselben ju enthalten. ES istauch unzweifelhaft, und der gcrechtigkeit gemäö,
«ay, wo ein Weinberg auf einem erdrich
angepflanzet würde, welches daS einfchlagungSrecht nicht
Seniesset, dafelbst der weidgang ferners gestattet
werden müßte, bis der eigenthümer den preis der
tinfchlagung bezahlt haben würde.

Die wiesen / die man Feldwiesen oder offnewiesen, (?rè!>cwmpêtr(.8) nennet / stnd dcr trifte
Gerechtigkeit unterworfen / von dem feste der heil.Magdalena au / welches auf den 22. heumouats
Mtrift, da der raub eingefammelt feyn foll: undwurde derfelbe auS vergeß vder faumfeligkeit des
«genthümerS dennzumal nicht eingefammelt feyn;w wäre die gemeinde, in deren bezirke das stük
'legt / nichts desto weniger befügt von diefem tage«u das vieh ohne Widerspruch hinein zu lassenDlefe regel war vormals fo unumstößlich, daßmbst der Bischof und Herr von Lofanen, auf Wie-Un von diefer art ohne erlaubuiS der gemeinde,vder ihres ratheö, feine erndte ein paar tage nuraufzufchieben, nicht befügt war. Auf andern wie-un kan der eigenthümer das früh' und fpatheu ein»Mmein / fo daß nur die herbstweid, der gemeinde^ng bleibt.

eh.
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Ehmals mußten die meiffen Wiesen, nach dem

ersten raube zu allgemeinem Weidgang geöfner

werden. Jeder Hausvater hatte blos ein einziges

Angeschlagenes, an seinem Hause gelegenes stuk,

welches mit fruchtbäumen bepflanzt, und meistens

nur von mittelmäßiger grösse war. Diese kleine»

baumgärten, die man Kêwrà, nennte, waren als»

Sen landwirthen um so viel schäzbarer ; und dieser

gebrauch ward eine geraume zeit beobachtet / daß

niemand als die Vasallen, grosse, eingeschlagene,

nnd von der Gemeinweide befreyte stüke besaß'

In diesem zustande befand stch noch der beste theil

des laudes, als U.G.Hrn.Hrn. im jähre 1591. ver-

ordneten daß ihrc Unterthanen in der land/

schast Waat alle ihre eigenen besizungen m

einschlage verwandeln sollten; und WM
ward nachher in der 279. sazung des Ominmner

der landschaft Waat im jähr 1616. bestätiget,

wie die neue oberkeitliche ordnuug vom iz. jenner

Z717. folcheS belehret, indem U.G. H.H. in tt'

trachtung des wohlfeynS ihrer Unterthanen D
beklagen, daS ihre erste Verordnung nicht befolget

werde. Man leistete aber derfelben von der zeit B
ein besserS genügen. Ein jeder erkannte feinen

Verlust; fo daß heut zu tage wenig Feldwiefen mehr

gcfuuden werden. Die meisten ßnd eingefchlage»

worden ; dafür wird der gemeinde, nach Vorschuß

ber Verordnung, der 6te pfennig, von denenjemge''

aber, die nur zu grase genuzt werden der MN'
zigste pfennig bezahlt.

Die sogenannten pouzciUes oder ?ucl?eiUcS>

die andrer orten Deven genennt werden,
eine
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tine andre art ofuer Feldwiesen, die besondern ei-

genlhümern zugehören, und nur dem allgemeinen

Weidgange im herbst, zum nuzen der anliegenden

felder unterworfen sind. Diefe Wiefen sind zu

äusserst an dcn feldern und zelgen gelegen, uud

wenn diefe kms äe pie angesäet werden sollen; so

dienen diese Wiesen dem zugviehe zur weide, wel,

elles die landleute daselbst wahrend der Herbstsaat,

wie nicht weniger zur zeit, da der mist ausgefahren

wird, dafelbst ausfvaunen; welches den ver»

schiedenen dorffchafren fehr dienlich ist, deren fel»

der von ihren Wohnungen weit entfernt sind fo

daß sie viele zeit darauf verwenden müßten, ihr
Vieh znm füttern nach Haufe zu führen : Da im

Segentheile diefe gute und fette Weide, die an ih.

ren feldern liegt, eilte wirkliche erfparung ist.

An einigen orten d« landes besindt sich eine andre

art von Gemeinweiden, die in der landesspra«

che Irmina? oder Orällmx genennt wcrden, welche

dem viehe zur ruhe gewiedmet sind. An andern

orten sindt man Weiden Nerone genennt, welche

dem viehe znr Mittagsruhe dienen. Alle diese ge.

brauche machen gewisse stüke landes zum nuzen und

kommlichkeit der gemeinde» und ihres Viehes ge»

wein.

Alle aemcimveidige Getreidfeldcr (Olymps
en guörets) die zu äusserst an den zelgen, auf den

feldern liegen, die mehrern eiqenthümern zugehö.

ren; sind ebenfalls nach der erndte dem allgemei.

nen Weidganqe unterworfen, bis sie wiedrum aufö

frifche angefäet werden. Die fchwierigkeit und

weitläuftigkeit der Unterabtheilungen in eiue grosse

anzahl
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anzahl eingeschlagener antMe; die nnnge Holzes

die zu todten zäunen erfordert wurde, e «m ^
zûMessen; oder der s^den, den d.e menge l^
g vermittelst ihres sclMens verurfach «"d

Ziel landes eingenommen ha en w ; d u lM g^

lichkeit einer leichten zufarth zu allen U"ren,

d l h denen in der nutte gelegenen ohn e'N

«r^Le5«^
ser reqel ausnihmt, dwielngen ft dw, ^
Mchümer einschlichen, ledsch dusses

ne Ä der anstosscnde,: felder^
Das war auch der Weisheit und der blll.chke.t a>"

gemessen.

Die waldun«en,
wenigstens diejenigen, ^

den qememden gehören, sind aewo^n .ch der tr '

gerechtigkeit
unterworfen. Das ubel bey d es r

qewohnheit besteht darinnen, daß daS v.eh, w ^

ches oft zu früh dahin gelassen w.rd, wo e
»

aras sindet, die fchosse der baume angreift „iw

we/» kömmt diefem Übel, fo gut ma»

la 5m t poli eyverordnullgen zuvor, welche.n de>

Ädern von zeit zu zeit einen hau erlauben, M

derlich in denen, die mit tannen befezt sind,d ^



Allmenten, Weidrechte, zc. 49

»igen aber die mit buchen und jungen eichen
besamet sind, darinnen begünstigen daß die eigen-
thinner daö recht haben, dieselben während ihrem
anwuchst einzuschließen, bis die bäume dergestalt,
aufgewachsen stnd daß ste keinen schaden von dem
viehe u, befürchten haben: da unterdessen andre
Wälder, zum behelfe derer / die das Weidrecht-
««ben, offen bleiben.

Die Mlmenten (les?nmüs COMMUN!.) sind eis
gentltch diejenigen, von denen es hier die rede ist.
Diefe stnd unangebautes erdrich, von mehrerer oder
Minderer weite, auf dcnen alle gemeindSgenosse»
eines ortes, kraft ihres burgcrrechtcs, oder die
einwohner des orts die nicht burger stnd, vermiß
telst einen, jährlichen hinterseßgeld, ihr vieh zur'
weide treiben können.,

^
Die Alimenten sind von verfchiedener lehnbar-

'<it ; die einen gehören den Herrfchaftshcn'en des
vrts zu welche diefelben als aflerlehen von dem
Landesherr,, besizen, und den gemeinden des oris,
tur einen jährlichen lehnzins zu iiuzen überlassen,
«ndre, und meines erachtens der beste theil derselben

gehören den gemeinden eigenthümlich zu / die
Wiieittiglich keinen andern nuzen daraus ziehn,
als denjenigen dcr den bürgern und «„gehörigen-
des ortS zukömmt, nebst dem geringen erläge, de»
^ie einwohner bezahlen. Die cincn leihen dcn er-«

ue„ raub ocS grafts weg, und imzen daS übrige
îur gemmici, Weide. Die Allmenten von der
erste» classe wcrden gemeinlich alle vernachläsiiget.,
-5U zcitcn läßt man noch wohl die Maulwürfe fa»,

wo der,schaden, den sie bringen, bttrachilich
U. Grnk.' ."^. D '

ist;
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ist; insgemein aber läßt man diese ruhen: die

dornhekm wachsen auf: das wasser, wenn einiges

vorhanden ist, bleibt sizen; und keine grundstüke

werden elender besorget.

Da die vorgelegte frage alle grundstüke ln stch

begreift/ die dem gemeinen Weidgange unterworfen

stnd; fo kan ich nicht umhin, zuförderst vou der

einschlagung zn reden, welches die wiesen und

Felder vornem lich ansieht, eh ich in eine abHand-

lung über den Weidgang, als den vernachlässig«

term theil der wcidrcchte, eintrette.

Anfänglich hielte man eö für geuugfam zu der

«inrichtung der Wiefen zu nuzbarem lande, daß die

«igenthümer dieselben einfchlagen dörfteu, um den

«rsten raub zu geniessen. Sie waren aber vo»

dem grade ihreö möglichsten abtrages noch weit

«nifernt, dieweil ste auf diefe weife genuzt wurden.

Immernoch übel eingefristet, und der befchadigung

Zlosgestjt; übel bewässert, wenn fchon wassers

genug in der nähe war, weil die wasserrinnen voll

ben, viehe, welches bis in den Winter darauf wei"

Zet, zertretten wurden ; und weil derjenige der nur

ein bedingter bestzer war, alle ausgaben auswies)/

davon der nuze zu allgemeinem raube diente, ode/

bie dnrch den mißbrauch leicht wiedrum uiw^
gemacht werden konnten. Die Wiefen von diel"'

art wurden alfo nur unvollkommen geuuzt. Die'

ses erwies stch auch bey den käufen und anlagen,
da sie kaum auf den halben theil ihres izigen w^
thes, da nunmehr die einfchlagung die eigenthüin^
in dm stand gefezt hat, diefelben nach ihrem be

liebe» i« besorgen, angerechnet worden. Diese

wahrhcir
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Wahrheit erkannten alle städte, Vasallen und ge,
Meinsen, welche unsere G. Landesherren laut der
ordnungen vom iz. jenner 17/7. hierüber zu rath
toqen. Die wenigsten eigenthümer, sonderlich
diejenigen, die kluge wirthschafte? waren, verabsäumten

sich die freyheit zu nuze zu machen, um dm
werth ihrer besizungen fo beträchtlich zu vermehren,
und zwar für eine fo geringe abgäbe, wie der
sechste vfennig ist, der solchenfalls zn Handen der
gemeinde entrichtet wird. Dennoch ist diefe freyheit

die Wiefen einzuschlagen durch gewisse bedinge

je nach der natur der wiefen, eingefchrankt ;
Unter andern sind die sogenannten Na8 keines
ausgenommen, welche, zu erfparung des Holzes

und des erdrichs felbst, nur indem äussersten

umfange des parks, ohne innere abtheilungs- und zwi-
schenhäge, eingeschlagen werden dörfen. Diefer
Punkt allein wäre hinreichend, die Wichtigkeit der
abfchaffung aller Gemeinweiden überhaupt zu
beweise«, da die ohnedem bereits angebauten grundstüke

durch das einschlagen fo fehr in ihrem werche
ansteigen können. Wie ungemein würde diefer
gewinn anwachst« wenn man allerorten ungebautes
land in vortrefliche Wiesen verwandeln könnte.

Die Felder würden ebenfalls eine mehrere oder
Mindere verhohung ihres Werths durch die einfchla-
Ang erhalten. Welchen unterscheid der vcrbesserunz
und des abtragö gewahret man nicht in dcr that
tischen feldern, deren anbau durch gefezte ord«
Zungen fchwer gemacht wird und die in drey
fuhren oder zelgen eingetheilt sind, die immer m
*er kehr das erste jähr zn getreid, das ste zu ha-

D s ber
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eer oder sommergetreid, angesäet werden, das zte

Mr brache liegen müssen, wie alles übrige land,
so sich in dieser zclqe besindt, und alsobald nach

der erndte gemeinweidig ist; ohne daß es erlaubt

sey, solches zu einem andern gebrauche zu bestimmen

welchen unterscheid, sage ich zwisclm,
eiuem felde, welches allen diesen einfchränkungen
unterworfen ist und einem andern, das jederzeit
eingeschlossen ist und dessen anbau der bestzer nach

seinem belieben einfchränken oder ausdehnen tan?
Wcnn der bestzer den gründ bald zu qecreide, bald

niitnuzbaren künstlichen grasarten anfäet ; fo macht

er sich auch fcine ruhezeit zu nuz, und zwar oft

einzig und allein durch die abwechslung feines ab-

lragö: nebst dem daß von einem folchen in der nähe

des wassers liegenden stüke in weniger zeit die

juchart auf den werth von l ooo. l.. ansteigen kan,
Sa sie hingegen nur 2-biS zoo. gekostet hat.

SÄS für Vortheile in absicht auf das Heu, das

Vieh und den dnng, wenn ein ganzes gemeinweidi-
gcS getrèidfeld auf einmal in eine sich weit erstre-

tende Wiest von klee verwandelt werden könnte;
wie fölcheö lcicht gefchehn würde, wenn die ge-

meinweidigen, in zelgen eingetheilte» felder, ein-

Ufchlossen und den, vollkommenen eigenthum der

beßzer überlassen würden? Die weife ordnung
vsn 1777. nihmt diefes für bekannt an, indem
Zìe in dem VI. artikel die einfchlagnug der felder

erlaubt; m sofern es ohne Nachtheil der an^

liegenden felder geschehe. Dieses hat aber i»

den sogenannten 5mö äe pie, oder denen zu äusserst

«n den zeigen liegenden äkern nicht anschlagen kön-

ney-



Mlnenlm, Wcidrcchtc / sc. 5

nen. Ich werde aber nichts destoweniger die frey«
heit nehmen / dieses auf dem gleichen fusse vorzu-
schlagen / wie in anfthung der fogenanntcn .''^
cl« koines, deren äussere einfristunq die gedacht-:

ordnung erlaubt. Man könnte meines erachtens
dieses unter einer noch geringern abgäbe / als dcr
6ce pfennig ist odcr gar ohne abgäbe erlauben :
'"dem eS zum nuzen aller dorfgenosscn gereichte
und den Produkt derfelben und die nuzung de5

erdrichs beträchtlich vermchren wurde.

Ich komme zu den Alimenten zurük, die hicr
den vornehmsten gegenständ ausmachen: ES fey m
absicht auf ihre grösse und daS ganze ihres um-
fangS / oder in betrachtung daß ste diejenigen dcS

gruttdstükcs sind / deren werth am meisten vermehrt
werden kan; sintemal sie in ihrem gegenwärtigen
Zustande, vor allem andern erdrich, von sehr
schlechter ertragenheit sind / da doch ein guter thcil
derselben auf den werth dcr besten Wiesen gcbracht
Werden könnte. Man glaube nicht, daß ich die
mche übertreibe. Denn macht die bearbeitung den
preis des erdrichs aus ; fo ist das erdrich ohne die
Arbeit der menfchen nichts.

Alle bemühungen die aus der Menschenliebe, nnd
der liebe dcS Vaterlandes entstehn, follen den men-
'che,, überhaupt, und den patriote,, insbefonders
auf dasjenige lenken, welches das nüzlichfte seyn
k«n. Der zwek dieses Versuches also zu erfüllen,
UZe ich mir vier stüke vor.

I. Die Mängel und fchwierigkeiten vor äugen zu
Ugeil, die sich bey den Gemeinweiden zeigen.

D z U. Die
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N. Die grossen allgemeinen und besondern Vor-
theile zu betrachten die aus ihrer abschaffung, das

ist/ ihrer Verwandlung m eingefristete grundstüke

entstehn würden.

III. Die Einwürfe getreulich anzuzeigen / die man

Wider diefe verändrung zu machen pflegt; mit ei'

«igen neuen Einwürfen vermehrt; nebst der beant-

wortung diefer Einwürfe und fchwierigkeiten.

IV. Die Mittel aufzufuchen und anzuzeigen,

welche die rathfamsten scheinen, diese verändern».!

zu größtem vortheile der gemeinden ins werk zu

richten.

I. Theil.
Von den Mänglen und Schwierigkeiten/

die sich bey den Gemeinweiden eraugnen.

Ein erdrich, welches niemal angebauet wird,
ist für den bestzer und für die, fo antheil dar«»

haben, ein todtes land. In dem verlaßnen ZU'

stände, in welchem stch dasselbe bestndet, ist <5

eine fchädliche dienstbarkeit für alle: Ein reiche

erzgrube, welche uneröfuet bleibt.

Diefes land ist tod für die Gemeinde, die nichts

davon bezieht; für den Lehenherrn, weil es ausser

aller Handänderung bleibt; für den Zehndherr» /
welchem es reichlich eintrüge, wenn es in Hände»

der partikularen und eingeschlossen wäre; fast ^
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selbst fur diejenigen, die dasselbe nuzen, sowohl
Wegen dem geringen Vortheile / de» sie davon
beziehn als wegen einer menge schwierigsten, und
beträchtlichen unschirlichteiten welche den nuzen,
d«n sie davon beziehen / weit übersteigt.

Allen zugehören, oder niemanden zugeyören sind
in diesem falle fast gleichgültige begriffe worden.
Diefe ist die allerunfruchtbarste nnd inangelhaf.
teste art der besizung; weil ße keinen eigennuz und
keinen Wetteifer erwekt.

Wollte man die Gemeinweiden nicht wegen
ihrer geringen nuzbarleit abfchaffcn; fo follte mau
es dennoch wegen dem wirklich,,! übel thun / weiches

sie fowohl geradenwegs, als in ihren folgen
in mehrerm odcr minderin grade nach sich ziehn.

Diefes dcm allgemeinen Weidgang überlassene

erdrich ist oft entfernt, und oft für die so

recht dazu haben, gänzlich abgelegen.

2) Daher entsteht grosser Zeitverlust, der
fonderlich m der landwirthfchaft ein beträchtliches
ubel ausmacht. Man verliert zeit, das Vieh auf
die weid zu führen, desselben zu warten, eS auf-
iufuchen und zurükzuführen.

z) Des tages ist es zmr unter der Hut
eines Hirten; man fendt es aber auch des nachts
dahin, da ist dann niemand mehr als ein kleiner

Hirtenjunge, der sich entweders wegmacht,
oder einfchläft. Das vieh nihmt den reißauS,
^der läuft irre, fo daß, «in eS zu fuchen, eiue
stunde oder zwo darauf gehn. Ein pferd wem.

D 4 ger
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weniger bey einem kleinen akcrzuge hindert die

ganze arbeit, oder hindert wenigstens dieselbe bey

der kühlen morgcnzeit zn verrichten. Hnt matt

eö endlich gefunden; so wird hinlüßig oder eilfertig

gearbeitet. Die hize und die fliegen nöthige«

es wieder zum stalle zurük, fast ohne daß man
etwas verrichtet habe.

4) Man fendet die ochfen und pferde zur weide,

um von ihrer arbeit auszurutm; anstatt dessen legt

man ihnen eine neue auf. Sie würden stch am

einer guten streue, oder während der hize, am

einem nahe bey dem Haufe gelegenen und mit
einigem grast bewachsenen erdrich, ungleich besser

als auf einem harten und kothichten boden,
welchen ste in der ferne fuchen müsseu, erfrische«

können.

s) Man sendet das zugvieh auf die Allmenten/
daß es sich daselbst nähre, und cs kömmt fast ini'

mer ausgehüngert nach Hanfe, nachdem eö eine

grosse weite landes durchlaufen hat, ohue etw^
Vessers als ein weniges fchlammichtes ober verbrenn'
tes gras zu sinden; fo daß man dasselbe bey sei"

ner ankunft entweders an die futtcrkrippe stellen

muß, um es wieder zu kräfren zu bringen, wo'

durch der arbeit eine stunde zeit abgczwakt wird/
oder aber dasselbe ungefüttert, und fogar unan»^

geruht arbeiten lassen muß, nachdeme es auf d"
weide weder futter noch ruhe gefunden hat.

6) Die melchkühe, die man zur Weide stnde-/

leiden ebenmäßig, und bringen dem eigenthümer /

dcm sie nur wenig milch abgeben können, eine

grosse«
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grossen verlnst, weil sie von weitein / ohne die
erforderliche menge frifchen grafts zn ihrem eigc>

neu unterhalte/ und zur nahrung eines ganzen
Hofgesindes gefunden zu haben, erschöpft und
">üde zurüttommen.

7) Der kommliche gewinn dcr geringen
Nahrung, welche diefe Weiden dem viehe armer leute,
deren krippen fchlecht bestellt stnd, zu geben scheinen,

ist ein fallstrik für dieselben; wegen der
Versuchung, dnrch die ste stch beständig überwinden
lassen, mehr vieh im sommcr zu halten als ste

überwintern können. ES ist stch fast zu verwundern,

daß eS eines qefezes bcdürfte, diefem
verderblichen übel abzuhelfen. Dic Saznng der
landschaft Waat hat hiefür vorfehung gethan,
und auf die Widerhandlung eine strafe gefezt: Und
dcr XI. artikel der ordnung von 1717, beftehlt
dem vorgefezten der gemeinden, diefelben unge-
schont nnd nach der strenge cinzuzichn. Allein
das landvolk ist in diefem stüke unverbesserlich,
und daher entstelm grosse übel, die fo lange dauren

wcrden, bis die Gemcimveiden abgefchaft fmd.
Einige davon stnd die folgenden:

Kühe die immer wenige milch liefern,
schlechte kälber werfen, und alfo junges vieh fchaffen

die der Heerde niemals ehre machen.

K) Mageres und schwaches Zugvieh, welches
Niemals im stände ist die harte arbeit auszudauern.

c) Verderblichen Verlust und abgang an dem
viehe felbst, fowohl wegen unzureichender nah-
wlg, M wegen den krankheiten, in denen ste

D 5 tW
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um ihrer schwachen kräftcn willen auch desto leich'

ter üntenliegen.

cy Die durch den beständigen ankauf schlecht

ten vicheSwelches auf diefe weife zu gründe
gehet genmchten neuen fchulden.

8) Ein grosser Nachtheil der Gemeinweiden,

der im fommer oft epidemische krankheiten ver-

urfachet, ist auch dcr mangel an gutem wasser,

weil sie meistens von dächen und brunnen weit

entfernt sind; oder die ungesunde tränke des fchlam-

Wichten oder stillstehenden wassers, welche für daS

arme erhizte vieh eben fo fchädlich ist, als der

durst felbsteu.

9) die unfauberkeit diefer Weiden, die oft mit

spiiinenwcvcn beladen stnd; daS gras, daS mit

erde vermifcht ist; die Vermischung der verschiedener

arten viehö, oft sogar der schweinen, die das

erdrich weit mehr verwüsten, und das gras durch

anfwühlen und durch ihren unrath verderben, alS

man eS wohl zu vermuthen scheint. Alles diefes

niacht die Gemeinweide» ungesund.

10) In welcher Verlegenheit und gefahr best«'

det sich nicht oft eine gemeinde, wenn das vieh

mit einer feuche befallen wird; da man ntcht weiß,

wie man sich dcr Gemeinweiden entübrigen, noch

wie man das vieh auf diefelben wagen darf.

11) Betrachten wir endlich, was eigentlich dieses

von dem gemeinen landvolke so hoch geschähe

erhohlungZmittel sey. Ungeacht der schlechten D'
ge, die man auf das erdrich verwendet; fo briM

es
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es dennoch immer etwas nuzlicheS hervor, in so,
fern es nicht in seiner ersten entwiklung der pflcm,
Zen verhindert wird. Was für früchte würde man
von einem baume zu gewarten haben,an dem man die
knospen in ihrem anwachst unaufhörlich abschlüge?
Ebcn fo verhält es stch auch mit dem grast, wenn
das vieh feine ersten fpizen abfrißt. Nichts desto«

.weniger weil es kaum noch einen querstnger hoch
aus der erde hervorbricht, stndet ein jeder fein
dich, folches abzufressen ; und alfo wird den ganzen
sommer hindurch fortgefahren. Nur wenige orte
ausgenommen, wo man etwas besser hierinn zu werke

geht, ist diestr mißbrauch allgemein. Man urthei,
le, wie viele nahruug das vieh nachher dafelbst fin,
den könne, und welche unermeßliche weite erfordert
würde, auf diefem fusse die venöchigte futterung zu
schassen.

Ein beweis von der Wahrheit diestr fache, «nd
daß diese Allmeuten sehr unnüze grundstüke sind,
ist dieser: Daß alle in etwas bemittelte landwir-
the sich daö recht, ihr vieh dahin zu senden, nicht
Zu nnzen machen, und die Allmenten verachten;
so daß ste nur denen zu eincm erholungsmittel
dienen, die wenig andere vor stch haben.

12) Ist die Vermehrung des dungs nebst dem

Mten anbau der gründ aller Verbesserung; so muß
wan nothwendig den durch die Gemeiuweiden
verursachten Verlust des dungs für ein grosses übel
anfehn. Betrachtet man nun den abgang des

dungs, den das öftere hin «und Hergehn deS

Viehes, und fein aufenthalt auf der Weide verurfa-
Jet, gegen den gewinn dessen, der fein vieh in dem

valle, oder auf feinem eigenen erdrich hält; so

!a«
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ran manandtt'si, nls dikscn Nachtheil, dem

mir die abschaffnücz dcr Gemeinwciocn abhelfen

kan, höchstens bcdanrcn.

iz) Vcrgcsscn wir unter dcr klaffe der Übeln

nicht die oft wcitlauftiqcn zwisiigkcitcn nnd

Prozesse / zn dcncn die Gcmcinwciden nicht selten an-

laß qcbcn, nnd die man nicht andern, als durch

«Massima, der Gemcinwcidcn, als der quelle

derselben tilgen wird.

14) Wer sollte sich endlich vorstellen, daß dieser

alte mißbrauch einen nicht geringen einflnß

auf die entvölkernng hat Allein foviel ist gewiss

daß jcmchr land an eincm orte nnacbanet liegt,

desto qcringcr die anzahl der einwohner ist, die

sich dafelbst nähren können, und der fremden, die

sich dafelbst niederlassen.

Ich weiß nicht, ob, wenn man alles betrachtet,

Frankreich feine einwohner besser nähret, als die

Schweiz. Man macht uns hierüber einen fchr

übel gegründeten Vorwurf, mit dem ein man»

von stände, wie der Abt von Lambert, uns zn

beladen sich mühe gemacht haben follte: Die
Schweizer, fagt er c?), wollen den mangcl

an Lebensmitteln bey andern Nationen nicht

ertragen, sie sagen: 'vein: sie fastet: wolle':/
so habe,: sie nicht nöthig aus ihren: lande

zu gehn. Begnügen wir uns auf dieses linder-
märchen zu antworten: daß die Schweizer nichts

weiters nöthig haben, um ihnen felbst, und einer
menge-

C) AUgemkine Geschichte aller Völker.
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Menge fremder ankömmlinqe eine überflüßige
Nahrung zu verschaffen, und oft ihren nachbaren Hand-

bietung zu thun, als ihre Gcmeinweiden
anzubauen.

Eö ist eben fo bemerkung^rdig als lehrreich,
daß durch die enwölkerung in England zuerst die
Gcmeinweiden eingeführt worden, fo / wie hinwiedrum

die Gcmcinwcidcn die entvölkernng nach stch

Ziehn, indem sie dcm fleisse und dem gewinne der

einwohner schranken fezen. Jn der that, die be-

lchiinng des weitläuftigen von dcn Sachsen im
iahr 8zo. und nachher von den Dänen entvölkerten

erdrichs veranlaßte in England die Triftgercchtig-
Kttcn, und zugleich die vermmdruug der einwoh-

W und die fchlcchte beforgnng der heerden. Dcv
walö wurden deu Herrschafrsherren die unermeßlichen

parke zu theile, die einige derfelben noch heut
Zu tage bcstzen. Ich bin von der lchnbarkeit und
der bejmnmuiig diefer Allmenten ganz gewiß
berichtet. Sie waren ««gebautes erdrich welches
die alten eigenthumsherren zum gebrauche ihrer
lehnöleute, die ihnen ihr erdrich arbeiteten oder
solches ohne beständiges besizungsrccht empfangen
Takten, offen gelassen. Diefe lchnpflichtigcn konnten

eine anzahl viehs dahin zu weide treiben, je
"ach dem Verhältnisse des erdrichs womit ste belohnt
Waren, oder der dienste dazu sie stch verpflichtet
hatten. Die gestalt dcr fachen IM sich aber seither

fthr verändert. Das Volk hat sich durch die

Handlung bereichert. Die lehnögerechtigkcit hat
wcht mehr die ehmaliqe strenge, kraft und ver-

mdlichkeit. Die natur der besizungen ist nicht
mehr
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mehr die gleiche: das erdrich bat aber seine altö

gerechtigkeit behalten. Es befinden sich in England/
'Schottland und Jrrland viele hundert tausend

morgen landes / welche noch immer offen stehn,

«nd denen dauern gewisser herumliegender geqendett/

oder denen einwohnern gewisser auf diesen Allmenten

gebauter Wohnungen zum gebrauche dienen.

Einige haben ein uneingeschränktes recht, ander«

hingegen ist die anzahl und die art des Viehes vor«

geschrieben. Die einfchliessung diefer weitläuftigen
Triften kau nickt änderst als durch einen Parts'
mentSakle gefchehn.

Diefes auf richtige beweist gestüzte beyspiel wird
veröffentlich genug feyn zu zeigen, daß das alter'
thum der gebrauche eben nicht allezeit Hochachtung
verdient: daß derjenige von dem wir hier reden,

durch die Unordnung und kriegslärmen veranlaßt

worden : und daß derfelbe, allem anscheine nach,

memals entstanden wäre, wenn nicht entstzliche

Entvölkerungen vorhergegangen wären. Auch h«'

ben die fleißigen Engländer, fo frey ste auch ßnd,

ihr altes vorurtheil willig denen grundfäzen, die

ich hier festfeze, unterworfen. Deö hohen alter-

thums diefer Gemeinweidcn, und der unordentlichen

besizung ungeacht, die nicht wie in unsern*

lande den dorffchaftcn zugehörte, fondern auf die

eine menge angesehener partikularen oder vcrev'

runqSwürdigcr gefellfchaften, nach dem Verhältnisse

ihrer guter, daS recht hatten; stund die englM
nation, auf den ersten vorfchlag, keinen augenblit

an, die vortheile der abfchaffung derfelben einzufeb, >?'
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Seitdem jähre 1689. sagt der RitterNickollb(^)
lst kein jähr, daß das Parlament nicht 15.
bis 2s. ccktcn alwgcfällt habe / das einschlagen
der Gemcinwcidcn Zu vergünstigen. Her
«btrag des crdrichs hat sich" vcrdopclt; und
wan vermuthet von 42. Millionen morgen
landcs (^Mä), welche Mgland enthalt/ sey
enl dritter thcil Gcmeinwcidcn gcwcscn.

Durch dieses weise beiragen hat der anbau deS
laiides ungemein zugenommen / und nnt deniselben
auch zugleich die anzahl der pferde, des Hornviehes/,
und der fchaafe, zu einem grossen gewinne fowohl
der arbeit als des dunczes. Die bevölkernng hat
sich durch neue Wohnungen vermehrt ; der aufwand
ist nach dem Verhältnisse der menfchen und ihrer
ueuen reichthümer angewachfen; die einkünftö/ die da«
lier dcmStaate zuflössen, haben feine macht vermehrt,
uud denfelben in den stand gefezt, auf die ausfuhr
des getreides preist zu fezen. Die in dem ganzen
Königreiche ausgedehnte Handlung erzeugte den über«
>>uß, und der preis der lebensmittel/ der stch izt für
<!lle klaffen der einwohner in einem behörigcn gleich-
gewichte erhielt / brachte die Handwerker in flor.

Laßt uns aber/ des anfehens diefes beyfpieles uu«
Aachs, die fache in abstcht auf unfern zustand näher
Uuterfuchen, und die grossen Vortheile/ die stch aus
dem vorgelegen plane ergeben, noch näher beleuch«
«n. Diefes wollen wir in dem zweyten theile vor
^nebmen.

Theil.^
^ ixem<>r>,iues iur le» uvuMäßes öc les äesuvantz^e« äs

^ ?r!>nce Sc äe lu Lranäe Lreccagne, p:ir r ^«orc :m
Pommer« K.- »ux «utre« i'sur«! ä« 1» ?M'»»i,e äs I'S.
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Ii. Theil.
Won den grossen, sowohl allgemeinen als

besondern vortheilen, die aus der abschaffn««

der Gemeinwesen nnd Allmenten, das ist /

aus ihrer einschlaqung in besondre und eu^
gefristete grltndstüte entstehn würden.

Man liest wenige abhandlungen über den Aker-

Vau / fonderlich unter den neuern/ die nicht vo»

den vielfältige,! vortheilen meidung thun, welche

aus der einfchlagung der Gemeinweidcn entsteh«

würden / oder bereits entstanden sind. Da es aber

scheinet/ man stehe darüber noch in einigem zweifel/

und da die meynungen über diesen wichtige»
saz hier in der Schweiz in der that noch getheilt

sind; so will ich trachten / denen lesern / bey

denen hierüber noch einiges vorurtheil haftet /
die

äugen aufzufchliessen: Ich werde erstlich einige

allgemeine anmerkungen als grundfäze vorausstM
«nd nachher i) von dem nuzen des Staates; 2)

dcn vortheilen deS Lehenherrn / der HerrfchaftS"
und Zehndherren; z) dem wahren besten der
Gemeinden / und 4) von dem wohlfeyn nnd glüke der

GemeindSgenossen/ meine nähern beweist entlehne»'

Krster Grundsaz. Vor allem aus glaube ich

nicht zu irren, wenn ich behaupte / ein guter
anbau des landes habe eine» nicht geringen einstuß/

Huf die gefundheit der luft, und auf die milde der

erd-
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«dgegend. ES ist unstreitig, daß, wo die unnü«
«m gestrauche und das Heidekraut ausgereutet sind:wo allem wasser ein freyer abfluß vcrfchaft wird,lnid nirgends keines sizen bleibt; wo kein andrerschatten als von wohl unterhaltenen Waldungen
gestattet wird zc. auch das klima milder und ge.Mter wird, nicht nur pflanzen, sondern anch
erndten hervorzubringen, die vorhin daselbst un«bekannt waren. Ein beyspiel dessen haben wir an
staken nachdem die Römer gute polizeyanstalteu
vaselbst eingeführt hatten. Ein gleiches fehn wir"och heut zu tage an Norwegen, feit dem un»
glaubliche striche landes ausgercutet und fruchtbar
gemacht worden. Wir könnten die beyspiele da«
don vervielfältigen, und erweifen, daß die natur
emes landes nach dem Verhältnisse feines zunehmen«
den anbaues milder wird.

Fwcvtcr Grundsaz. Wir nehmen an dem
«lgenthume einen ganz andern antheil, als an der
«ememen bestzung. Es ist eine Herrfchaft, die wir
ungern mit andern theilen, und die wir mit ver»
Mugen ausüben. Was wir für uns felbst odert«r die unfrigen verwalten, ist immer wohl be-
sorgt. Wir sehen es gleichsam für unfer eigen werk,

den fchauplaz unfers fleisses, für das feld un.>rer freyheit an das wir nach unfrer willkuhr
^zieren oder anordnen können. Diefes ist es,
jvas den Wetteifer aufmuntert, die talente hervor«
'vket, den gefchmak verbessert. Was man mit an-
^rn ins gemein bestzt, bringt nicht die gleichen
Wirkungen hervor; fonderlich, wo man dasselbe
verabsäumet sieht. Man schläft über dieser arc der

<Ztük i76z. E bestzung
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öcstzung cin. Diefts erweiset sich aus dem ver.

iM, in welchem man dieselben fast bestand,« « '

qcn läßt. Gebe man auf den Übeln zustand «Kl,

de», die meisten nuzniessungen, die meisten paci)'

ttttt^ei, unterworfen sind. Dieses ist Vorzug««

ter fall der Gemeiuweiden, wenn man au« sclM

ihre bestimmung nicht änderte; fo könnten niM-

destoweniger verfchiedene kleine arbeiten daram

verwendet werden, die ihren abtrag Überfluß,«",

gefünder und besser machen könnlen. Allein ins-

gemein leidet ihr fchwacher zustand keinen zuiaZ -

und eS gefchieht eben deswegen, daß man d,e,el'

den verabsäumt, weil keiuer fagen kan: das ^
mein. Man muß also denfelben einen eigenM'

wer verzeigeu; einen eigenthümer der sie besorge.

Dritter Gnmdsaz. Der reichthum an

eigenem Produkte eines landes, wird billig von de»

einwohnern für den allerfchäzbarsten gehalten, utw

seine Vermehrung foll ihnen am nächsten angei

qen feyn, weil es der einzige ist, der einer ge

«end oder einer nation anfehn erwerben, dieiM

iinabhanglich/ und andere nüzlich machen kan.

Die bergwerke sind meines erachtens nicht der

gewisseste reichthum eines landeS, sondern der M
bukt von allen möglichen Pflanzungen m en""

lande. Dieser allein hat «„endliche Vortheile/

«nd ist mit weniger gefahr verknüpft.

Vierter Grundsaz. Es ist auch dieses ei»

vorzüglicher grundfa; in dem Feldbau, danv

vertheilung eines gemeinen erdrichs fehr vieles s"^

Verbesserung desselben beyträgt; weil dennzu^
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die theile desselben ungleich mehr Wartung und

aufßcht, als zuvor, da sie miteinander verbunden

waren, geniessen; und das trift fonderlich auf

unfern gegenwärtigen fall, indem jeder einzele

theil nachher mehr Wartung genießt, als vorher

das ganze zufamen genossen hatte. Daher ist auch

aus der erfahrung richtig, daß alle theile eineF

vertheilten grundstüls ungleich mehr abwerfen,

A das ganze in feiner Verbindung abgeworfen

babe. Und wenn die ertragenheit auch des beste«

erdr'chs durch die vertheiln«« vermehrt wird; fo

luv!) ein erdrich, das nur aus mangel behöriger

Wartung unfruchtbar ist, durch die guten Wirkungen

einer vertheilung noch ungleich mehr gewinnen.

Fünfter Grundfaz. Wir könnte« auch noch

diese wichtige Wahrheit unter die allgemeinen grundsaze

sezen: daß ein vollständiger anbau, der stch

auf alles erstrekt, und nichs verabsäumet, auch

alle küuste begünstiget, welche die Handlung

unterstüzen. Der gründ dessen ist, daß, indem di<

Produkte des erdrichs vervielfältiget werden, die

wehr oder weniger, doch immer von der erste»

Nothwendigkeit sind, dieser anbau nicht nur d,e

gefahr der theurungen, die aus der Zufälligkeit

geringer erndten herrühren, vermindert; fondern

eben daher auch die vertheurung und steigerung

«er arbeitslöhne hindert. Eine frucht hievon, ist

insbefonders der mäßige und beständige preis des

getreides, welcher gewiß das einzige mittel ist,
das gleichgewicht zwifchen der verfchiedenen ar,
beit und ihrem billigen preist zu unterhalten.

Ich komme nun zu de» wirklichen vortheilen,

E, die
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die nothwendig ans der einfchlaquug der Gemein-

weide» i» besondre Ore, in absicht auf den Staat,
„nd die Hcrrfchaftsherren fowohl, als in absicht

auf die gemeinden und gemeindSgenossen felbst
entsteh» müssen.

I. In allsehen des Staates. Durch den neuen

werth des zur fruchtbarkeit gebrachten erdrichs,
welches, wie ein neuer fchriftsteller fagt: eine

ewbcrung auf unkösten der unfmchtbarkeit
ist. Wir fezen hinzu: eine eroberung, die

tausendmal gemächlicher und sichrer ist, als diejenige/

die ein landesherr auf feinen nachbaren machen

kan. Man verdopelt wirklich fein erdrich, indei«

man den werth desselben, der nach dem verhält'
iiisse des abtrages steigt oder fällt, verdopelt. NlUk

weiß man, daß dcr preiß des erdrichs durch die

cittfchlagung um einen sechsten, oder gar nm ei'

vierten theil steigt. Wird ein gutes und bc'

reitS angebautes grundstük durch die einschlacMg

um eincn vierten theil in seine», werthe vermehrt ;

wie unendlich mehr muß durch den anbau eines

guten, aber ungebauten landes, gewonnen w"'
ben? Man vergleiche nur, um sich davon ^
überzeugen, die Würdigung einer juchart gemein'

weidigen landes mit dem preis einer juchart d«'

fliegenden angebauten erdrichs.

Wenn man sagt, von zween Staaten, wekb/

die gleiche anzahl einwohner nähren, sey derjcn^

ge, der das wenigere land bestzt, wirklich der

mächtigere; so sezt man zum voraus, daß das

Ums von minder,» umfange, und besser angebam
sey. Es ist alfo einem Staate von höchster w,f

tiM/
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Weit, daß sein erdrich, durch einen guten
anbau zur höchsten Vollkommenheit gebracht werde,
und daß stch in demselben wenig nnaedauleS land,
und folglich wenige Gcmeinweiden befinden.

Da die zahl der einwohner den werth des lau.
des bestimmet; fo ist die bevölkerung eines der
richtigsten Mitteln einen Staat mächtig zu machen.

AUe Staaten, veneti die Bevölr'enmg
angelegen ist, sollen ihr ungebanies land aus--
reuten; fo ist die abfchaffuna der Gemeinweide«
nothwendig mit dcr bevölkerung verbunden. Wo
dieGemcinweiden am seltensten sind, dasteht mmr
die meisten Wohnungen; weil sich nothwendig da,
wo das meiste gebaute land angetroffen wird, auch
am meisten akerleute besinden müssen. Der
verwehrte anbau erhält die alten einwohner, und
Ziehet neue an sich. Er wekt die trägheit der ei«

uen auf, indem er denenfelben immer einen neuen
und wichtigen gegenständ vor äugen legt. Er reizt
die wetteiferung der andern, und zeigt ihrer an-
lchlägjgkeit eine neue aussicht. Er ist geschikt dem
Müßiggänge zu steurcn, und der betteley abzuhelfen.

Die menschen ziehen von allen orten dahin,
^'v sie am gemächlichsten leben können; wo die ar«
deit zum besten belohnet wird; wo der anbau die
Produkte, die lebensmittel und arbeit vermehrt.
Das erdrich steigt auf einen höhcrn preis nach dem
Verhältnisse deS fleißigern anbaueS. Die am besteu

""gebauten stüke sind immer im höchsten preise,

^eil sie am meisten abtragen, und man zum
stiersten einen theil seines Vermögens anf dieselben
"Acgen kan.

E z Wenu
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Wenn, wie man sagt, Korten, ^
personen leben könncn, cme he^^
wird' welches seid würde man der bevölkernng

L'dm^ anban aller Gemeint e

aufschliessen welches so vielen Haushaltungen
e'

mues mittel zu leben, und gluklch !« leben, ^
b eten würde. Obgleich der an au deö g n »

weidigen landes unzweifelhaft mele heyrathe» ^
anlassen und erleichtern wurde; so wollte ich den

noch nicht mit dem Hr. «eau^
daß alle Unterthanen d,e den: S aate «
ren werden so viele getodetc sc ndc ^
sind. Dieses würde allzu paradox s^m^Son

dern ich sage: er verdopelt ftme, macht und ^
zahl seine freunde, indem er feme Unterthan

Mlich machet, und einer ungleich grossem a«'

zahl menfchen de» unterhalt verfchaffet.

Der allgemeine wohlffand beruhet einiger M,B

auf dem Überstusse des nothwendigen; we.l da^
die Urquelle eines ruhigen und MUchen lebens ' '

Und wer würde sich nicht glukllch Men,
v°

einer regierung abzuhängen, wo man diefer leve»

art geniesset?

Der Hr. vsn Vauban glaubte, die Vevo^

runa Frankreichs, die man i?. millwnen rew"

te, könnte auf 25. Millionen gebracht werden,

wen» alles erdrich besser angebaut wurde. ^
der Verfasser von dem ?ü«r irun^i« halt o« «

der beste mögliche anbau wurde zo. mlllionen

ren können. Es ist folglich kein blosses ö.rng sM

ffe, daß die stuffe der bevolkerung von der beil^^

"(*) ?r«^et äe ?uix perpétuelle.
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Mima, des erdrichs dnrch einen guten anbau Man»
ge. Die bevölkerung würde gefährlich seyn, wenn
1>ch nicht zugleich mit ihr der Wohlstand und die
Nahrungsmittel vermehrten; wenn sie nicht zu
verbessruug des Feldbaues durch eine größre cmschlä-

gigkeit, und hinwiedrum zu aufmunterunq des
steisses durch die vermehrten früchte des feldbaucZ
abzielete. Wird die anfchlägigkeit durch anlegung
verfchiedener Manufakturen vermehrt, fv wird auch
der zu ihrem bestände nöthige Überfluß herbeygelokt.
Und wird der Überfluß durch einen wohleiugerich-
teten Landbau vermehrt, fo werden zugleich alle
künste aufgcwekt. Ist es nöthig zu fagen daß alles

was auf die bevölkrung einen einflußhat, dein
lande arbeiter, foldaten, Handwerker, bürger, nnd
auch eine grössre anzahl solcher Mitglieder verfchasse,
die blosserdingen die zehrung und den vertrieb der
früchte des ftldbaues und des fleisses befördern.

Der vornehmste zwek des anbaues von ungebau-
tem lande ist die Vermehrung des getreides, und
dicfe ist daö beste vorrathshaus ; dabei) weder die
ungeheuren Unkosten der gebäude, noch der be-

daurliche Verlust des getreides durch den abgang zu
befürchten sind. Ein andrer beträchtlicher vortheil
fur die Fürsten, die ihre Unterthanen vor dem mangel

zu fchüzcn fuchen, ist diefer, daß die Vermehrung
des gelreides daS monopolium unterdrükc, welches
niemal plaz haben kan, wo der Überfluß herrscht.

Nicht nur ist dcr durch die einfchlagung dcr Ge-
mcmweiden vermehrte vorrakh des getreideö der
gewisseste, fondern auch der nächste, nnd bequemste.

Montesquieu hält es für ein grosses übel,
E 4 daß
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daß der getreidvorrath der Römer in Sicilien in

Afrika und in Egypten gelegen / und alfo entfernt

und vielen zufallen unterworfen war. Obgleich

diefe lander unter ihrer Herrfchaft stunden, fo war
doch Rom mehr als einmal feinem Untergang na-

he, weil diefe entfernuug es iu die äusserste ver-

legenheit fezte. Kan es Helvetien gleichgültig feyn,

gemeiniglich oder doch in den mangelbaren jähren
sich feine bedürfuisse aus andern fremden Staaten
anfchaffen zu niüssen? sich genöthigt zu fehn /

aus

Schwaben, aus der Graffchaft Burgund, oder aus

dem Elsaß nahrung zu holen, und sich alfo da«

durch in einer art von abhänglichkeit zu befinden?

selbst mit angstlichkeit stch zu berathen, ob ma» sieb

getreid aus England oder aus der Barbarei) anfchaf'

sen könnte, wie man sich dazu in einem theile des

löbl. kantons Bern im Mre i?49. genöthigt sah.

Hier kan man den für einen Staat fo wichtigen
ieweggrund, das geld im lande zu behalten, nicht

aus der acht lassen. Was für unzählige fummett

gehn nicht durch den ankauf fremden getreides i»

theuren zeiten, da dasselbe im höchsten preise ist,
aus dem lande?

Wir wollen diesen punkt von den grossen vor/

theilen, die sich aus dem vorgesezten plane für eine»

Staat ergeben, mit der betrachtung enden, daß

die verbessrung des landes durch einen weiter
ausgedehnten anbau, nothwendig die Vermehrung der

viehheerden, durch dis Vermehrung der erforderlichen

nahrung derfelben, mit sich bringt; ebenso,

wie die Vermehrung der heerden von aller art ant

die verbessrung des erdrichs wegen der daher entste¬

hende»
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henden Vermehrung des benöthigten dungs seinenMstuß hat. Es ist unlauabür, daß der anbau der^emeilttvelden die nahrungsmirtei des Viehes vo»«"er art, wovon ein theil von fremden ortenherkommt, an gras, Hülfenfrüchten, und gartenge-wach,cn ungemein vermehren würde. Und da dierunstllchen Wiefen, die feit einigen jähren daher an»gelegt worden, die äker und folglich die getreid.pstanzung beträchtlich vermindert haben; fo wür.oen die durch diefen anbau bereicherten dorffchafte»vasMlge, was dem getreidbau auf diefe weife ent.zogen worden, reichlich wieder erfezen können.

N. Ich komme zu dem zweyten theile; betreffendden vortheil, der den Lehn Zehnd-und Herr-schafköherren, durch einschlaaung der Gemeingüter,Zuwachsen würde. Ich gedenke hier sehr kurz zu seyn.

Wenn der reichthum und der Wohlstandder Unterthanen die macht der Staaten
ausmacht, wie unsre gnädige Laudcsherren solches>o vcttcrlich in dcr ordnung von 1717. erinnern;w muß ebcn dieser Wohlstand der zinsleute und derherrschaftsangehörigeil auf das wohlfeyn derHerrschaftsherren zurükwirkcn. Befinden sie sich inbessern glukSumständeu, so werden sie sich auch mehrbemühen sich in denselben zu erhalten, und denHcrrschaftshcrrn weniger znr strenge nöthigen.-Las erdrich wird besser in ehren gehalten werdcn,weil ungleich mehr vieh gehalten und genährt wer.?en kan. Die herrschaftlichen abgaben werden vouihnen besser bezahlt, weil sie weniger fchuldig sind,«no weniger befchwerden auf dem rüken haben.

E 5 Diefes
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Dieses vorausgesezt ; wenn die Verwandlung der

Gemeinweiden in einsihläge das glük und den wohl«

stand der herrschaftsangehorigen vermehrt / die schon

ohne dies durch den frieden / durch eine milde re«

gierung, und durch die gütigkeit ihrer öberhcrre«
Veglükt sind; fo wcrden ihre grundsiüke am werthe

zunehmen, der preis der lehngüter wird sich oft

verdopeln; alles wird rege werden, und feincn ab«

trag auf das höchste zu treiben fnchen ; der zehnden

wird ebenfalls mit der Verbesserung anwachfen / so

daß keines der nuzbareu rechte der Herrfchaft feyn

wird, das nicht ein mehrers abtragen werde. Eben

daher werden auch diefe gerichtsherrlichkeiten, die

vft von einer fehr mittelmäßigen ertragenheit sind,

zu einem höhcrn werthe gelangen. Es ist alfo rich'

tig, daß der nuzen der Verbesserung der Gemein'
weiden die Gerichtsherrcn nahe berühret; fobald
erwiefen ist, daß die vorhabende verändrung noth'
wendig den zustand der gemeinden und der g?
meindsangebörigcn verbessert.

III. Daß dcr wohlverstandene vorthcil aucH

der gemeinden dieses crheusche, ist eben so leicht

zu begreifen, als zu beweisen. Wäre es danB
zu thun auf dieses gemeine erdrich für eins und

allemal, gänzlich und fchlechterdingS verzicht zu

thun; fo konnte man im strengsten verstände be»

Häupten, daß cs ohne Verlust geschehe: weil die

gemeinden, wenn gleich das «igeiuhum ihnen M
gehört, nicht die geringsten einkünfle davon be«

ziehn, und sich dennoch bis hiehin zum z^seze ge'

macht haben, dieselben nicht zu veräussern. Alleiu
dcr Vorschlag, den wir ihne» machen, ist denselben

ungleich
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ungleich nüzlicher; weil es darum zu thun ist, ei»
fruchtloses eigenthum, uud grundstüke die ganz
verwildet sind, in angebaute besizuugen zu verwandeln

welche nebst bestimte» einkünften, für die
gemeinden beträchtliche persönliche vortheile ihren
bürgern zubringen würde. Da die Gemeinweide»
denen gemeinden eigenthümlich zugehören; fo ist eS

auch der gerechtigkeit gemäß, daß ihre armen
«nd ihre angehörigen diefelben geniessen. Nu»
wären für die gemeinden verfchiedene wege zu
nuzung der Gemeinweiden einzuschlagen, die alle
ungleich vortheilhafter seyn würden, als dieselben in
ihrcm izigen zustande zu behalte«'

4Oas iste wäre, diese Gemeinweiden stüksweise
öffentlich zu versteigern, falls ste von einer natur
wären, und stch an orten befänden, wo sich käufer
stildeu könnten. Diefes mittel würde ich aber daS
lezte von allen wählen, weil fo vernachlaßigte,
oder vielmehr sich in einem folchen verfalle
befindende stüke wenig gelten würden.

DaS Zte wäre, diese stüke den bürgern der
gemeinden zu erblehcn oder c.l'crqcments untcr einem
mäßigen jährlichen getreidzmfe Hinzuleihen ; wobey
in acht genommen werden müßte, daß durch eine
gewisse Verordnung (lex Oraria) alle einwohner des
ortes daran antheil hätten.

DaS zte; den theil, dessen anban am leichtesten
und am wenigsten kostbar wäre, vorzubehalte»,
um einträgliche grundstüke daraus zu machen, die
von 9. zu 9. jähren hingeliehen würden ; das übrige
alles aber zu verkaufen, oder zu erblehen zu geben.

Ich will die für und wider diefe oder andere
vorfchläge
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vorschlage streitende gründe hier nicht behandeln.

Ich begnüge mich zu sagen, daß es ein leichtes seyn

würde, vermittelst der einrichtung dieser austheilung

des Weidlandes, die gemeinden alsobald in vor«

theilhafte umstände zu versezen; erstlich durch

bezahlung ihrer fchulden, wo folche vorhanden sind,

und nachher durch errichtung eines ewigen gründ*

zmfes, der, obgleich er auf jedem antheile nur ge-

ring wäre, dennoch im ganzen einen beträchtlichen

gegenständ ausmachen, und stch in künftigen zeiten

im werthe vermehren würde.

Die gemeinden würden noch diefen fernern vor«

theil dabey finden: daß sie den werth ihrer bur-

gerrechte verbessern, ihren armen mittel zum^m-
terhalte, denen ftärkesten unter denfelben gelegen-

heit zur arbeit, den vermögenden ein neueS

einkommen und endlich der ganzen gemeinde einen

schaz verschaffen würden, daraus denen, die durch

blosses unglük einen Verlust erlitten hätten, wieder

aufzuhelfen.

Ich wüiifchte, daß die gemeinden den ersten und

besten vortheil von diefen erblehn oder veräusserun-

geu des Weidlandes genössen; weil das gemeine

wefen die quelle ift die zuerst angefüllet werden

muß, damit die angehörigen derfelben den troff

haben, nach ihrem bedürfnisse zu allen zeiten daraus

schöpfen zu können. Ich wünfchte aber auch, daß

die gemeinden, um das glük ihrer angehörigen zn

befchlcunigen, je nach ihren umständen sich die gu-

ten beyspiele zu nuz machten. Die beyspiele solcher

qemeinden, die einen theil ihrer Allmenten in

trefliche Wiefen verwandelt haben, so daß sie eincn

fchönen
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schönen raub davon beziehn/ nach welchem noch
Zur Gemeinweide ein spatheu wächst, welches al-
lein mehr als vorhin der ganze raub des landeS
abwirft <?). Die beyspiele anderer gemeinden,
die sich durch den gänzlichen verkauf ihrer Wei-
den bereichert haben, zu dcr zeit/ da die an«
gränzende gemeinde«/ bey ihren fast unermeßli-
chen Alimenten/ arm, und mit fchulden beladen
bleiben. Jn der vogtey Oron ist, wie man
sagt, alles eingeschlagen, und das Volk besindt
sich daselbst im Wohlstande. Kan man an der
gründlichkeit dieser anmerkungen zweifeln, da
diefelben durch die erfahruug unterstüzt und ge«

rechtfertigt stnd?

IV. Der Wohlstand und das glük der gemeinds.
«»gehörigen fcheint auS eben diefen quellen zu ftief.
sen. Soll die einschlagung der Gemeingüter zu
eigenthümlichen grundstüke» den Wohlstand des

Staates, der Herrschaftsherren und der gemeinden
befördern: wie kan es änderst als zugleich auf die
verbeßrung der glüköumstände der gemeindSgenossen

Mitwirken Muß nicht der Überfluß an getreid /
Hanf, flachs/ fruchten, vieh und dung stch in
allen befondern Haushaltungen finden? Wie hoch
könnte nicht der abtrag diefer neuen, der Unfruchtbarkeit

entrissenen grundstüke ansteigen? Würde
auch gleich ein dorf bey diefer verändrung nur
jährlich ein paar hundert fäke getreides gewinnen.
Ich fage mehr: würden die gemeindSgenossen sich

nur

C) Dieses hnt die stadt Losanen mit ihren Gemeinweiden
Z» Vidy mit bestem erfolge getlM, izje in yMnstjche Wie.
Kn »erw«nd«lt «orde» sind.
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nur von den vielen Übeln und schwierigkeiten

losmachen deren ich zuvor Meldung gethan habe;

von dem Verluste der zeit, des Viehes und des

dungs; von der furcht der theurung u. s.w. stnd

diefe betrachtungen nicht hinlänglich bey ihnen em

verlangen nach dickem glüklichen zeitpnnkle zu er-

tveken? Eine leichte rechnung aber zeigt, daß jede

Haushaltung ihr jährliches einkommen dadurch

vermehrt, und diefes in dem Verhältnisse anwachsen

muß, nach welchem ste den ihnen zugefallenen theil

zu verbessern trachten.

Es ist ferners richtig, wie fchon hievor gemeldet

worden, daß die einfchlagung der gemeinwei-

digen feldern allein in ihrem ganze umfange (5ns

äe pie) nach dem mandate von 1717. den werth

derfelben verdopeln könnte, indem der gemeinde

blos der sechste theil des werthes, oder auch

weniger je nach den umständen, vergolten würde.

In anfehung der in ihren werth gebrachten

Allmenten aber würde der nuzen ungleich grösser feyn.

AuS allem angebrachten können wir mit voller

Zuversicht Messen / daß der allgemeine nnd der

besondere vortheil des Staates und der Unterthanen/

der HerrfchaftSherre» und ihrer angehörigen, der

gemeinden und der gemeindsgenossen einstimmig

für diefe Veränderung stehn.

Zu gänzlicher Überzeugung derer, bey denen noch

ein zweifel übrig bleibt, frage ich: wenn es IM
zu tage um die bestimmung emes fehr geräumigen

stük landes zn thun wäre, würde man folche»

wohl zu Gemeinweiden machen? Aus eben
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sein gründe würde man übel thun, diejenigen,

die wirklich solche sind, in diesem zustande

verbleiben zu lassen.

Hl. Theil.
Einwürfe gegen diesen Vorschlag.

Wir haben wenigere Hindernisse als vorurtheile

Zu überwinden. Man wird sich dessen durch die

Einwürfe und die Beantwortung derselben leicht

überzeugen.

I Einwurf. Die Gemeinweiden sind ein nah^

runqsmittel für die armen, die kein erdrich be.

size,,, nnd die ihren unterhalt von einer ziege oder

einem paar fchaafen beziehn. Wird em bauer

gleich durch ein Prozeß alles Vermögens entblößt;

so kan ihm dennoch die nuzung dieser

Gemeinweiden nicht, entzogen werden, «nd «r ZN
es

selb« nicht verpfänden. Wird ,hm diefe Zuflucht

Weggenommen, fo ist er aller erholungsmittel

beraubt.

Antwort. Der dürftige wäre ft'r zu beklagen

den in gefunden tagen die arbeit und in

kranken die qutthätigkeit nicht geuugfam unterstuzten.

Was würde ihn ohne vieh die Geme.nweide

nuzen? Eben diefes ist noch ein ubel, welches den

Gemeinweiden anklebet, da» sie denen, die Nicht»

l'eßzen, weniger »üjlich lind, gls denen die sie
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entbähren können, oder die sie sonst gering fchä-

zen. Anstatt dieses auf einer blossen einbildung
beruhenden rechtens; anstatt diefes leeren, unge-
wissen uud oft nichtigen «„theils einer gemeine»
genossenschaft, die fonderlich für denjenigen unnüz
ist, der kein Vieh bestzt, und dasselbe nicht
überwintern kan, würde dieser leere schatten in die

wirkliche bestzung eines stükes erdrichs verwandelt
werden, deren anbau jeden in den stand seze«

würde, stch eine knh anzuschaffen, die ihn
nähren, und zugleich sein grundstük fruchtbar
machen könnte.

Wir haben arme Franzofen gefehn, die vo»
altem entblößt waren, die durch den anbau eines

geringe geachteten stükes fchlechten erdrichs sich i«
stand fezten, dasselbe anzukauffen, sich vieh
anzuschaffen ihre besizung auszudähnen, sich aus der
frucht ihrer arbeit häufer zu bauen, und sich in
Wohlstand zu fezen. Warum follten denn die, de'
nen ein stük ungleich bessern erdrichs umfonst
gegeben würde, sich nicht aus ihrem armseligen
zustande herausfchwingen können? Man bemerke
bey allem diesem, daß gewisse rechte der dorffchaf'
ten nichts anders als rüheküssen dcr trägheit stnd,
die, weit und fern, den armen nüzlich zu feyn, dit'
selben vielmehr verderben, ihre anzahl vermehren,
nnd ihre armuth verewigen.

II. Einwurf. Die abfchaffung der Gemeinwei'
den wird allen bürgern einer gemeinde unkoini«'
lich fallen, weil ihre befchaffenheit und die
ökonomischen einrichtungen der gemeindSgenossen nach

diefer ßiftung eingezielet sind. Die Gemeinweiden
sind
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ßnd ein recht, welches durch das geburtsrechts
vder den ankauf des burgerrechts erworben wird.

Antwort. Die Engländer haben diefen gründ«
saz, der der ganzen wett zur regel dienen follte:
daß der Nachtheil oder die ungemachlichkeit
einzelcr Personen niemals dein allgemeinen
Wen im wege stehen darf. Alleiti der sinn
dieser grundregel würde vielleicht für uns zu stark
und zu beschwerlich feyn, und zu dem bedörfen
ivir derfelben im gegenwärtigen falle nicht, weil
die vorgefchlagen« abändrung, wie wir es erwiesen

haben, den partikularen zu keinem Nachtheil
gereicht. Sie würde demfelben vielmehr nur für
eine zeit befchwerlich feyn, aber für beständig zum
Vortheile gereichen. Die schwierigkeiten würden
uur eine geringe anzahl Personen treffen, die sich
durch anlegung künstlicher Wiesen leicht davor
verwahren könnten. Und gesezt ste würden sich wder erste, das ist, in dem ersten und zweyte»
lahre genöthiget sehn, ein paar stüke Viehes
abzuschaffen, oder etwas futters anzukauffen; so
^urde in der folge der fchaden leicht ersezt,
indem ste ihre Heerde vermehren, ihre äker besser
bedüngen, mehr getreid und stroh machen würden
Alit einem worte, würde diefe abändrung anfangs
gleich einigen befchwerlich fallen; fo würde sie
hingegen den meisten zu einem wirklichen und dauerhaften

nuzen gereichen; und der erfolg davon würde
das land, die vogtey, die gemeind, und fogar

5>e partikularen bereichern, die sich izt dawider
lezen dörfen.

Dritter Wnwrwf. Man fagt ; der Vorschlag,
UStüi? 176Z. F die
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die Gemeinweiden zu fruchtbarem lande zu mache«/

seze zwo fachen zum voraus / die vielleicht auf ver

blossen einbildunq beruhn. Die eine, daß ausser

den Gemeinweiden alles land genuqsani angebaur

sey: und die andre, daß man fur diefen neuen

anbau genug arbeitende häude übrig habe. Allem,

sagt man weiters, es ift weit gefehlt, daß unfer

land sich in dem besten zustande feines möglichen

anbaues bestude, und daß wir arbeitende Hände

«brig haben. Ein theil unfers erdrichs könnte

ungleich besser gebaut werden, und wir klagen über

die entvdlkerung. Wir haben alfo nicht einmal

genng arbeiter, unfre alten grundstüke behöng zu

bauen. Laßt uns diefelben verbessern, eh wir an

das unfruchtbar und öde liegende erdrich gedenken.

Laßt uns erst den fortgang der entvölkerung zu

hemmen, und neue einwohner anzuziehen trachten,

«he wir neue quellen der arbeit zur befchäftigung

derfelben aufdeken. Wir haben anbey mehr

akerland, als wir behörig nuzen können, und follten

anstatt diefelben zu vermehren, vielmehr ste zu

vermindern bedacht feyn.

Antwort. Diefer einwurf wäre aller aufmerksamkeit

würdig, wenn der Vorschlag von abschaf-

fung der Gemeinweiden nur dahin zwekte, neue

äker anzulegen, ohne zugleich neuen dung zu

verschaffen : neue grundstüke zum Nachtheile der

bereits fruchtbaren anzubauen, und die landwirthe

mit neuer arbeit zu beschweren, anstatt neue

einwohner anzuloken. Damit ich aber dcsto umständlicher

einen einwurf beantworten könne, den man

i» verschiedenem gestchlspunkte betrachten kan; H
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Will ich denselben in seinen verschiedenen theilen
betrachten, damit ich ans einen jeden die erforderliche

aufmerksamkeit verwenden könne.

i) Das wirklich angebaute erdrich ist
weder in ansehung seines anbaues noch
seines abtrages zu dein behängen grade
seiner fruchtbarkeit gcbracht : Es wäre also
rathsamcr, dasselbe vor allein aus zu ver"
dessen:, und in vollkommemn stand zu
sezen.

Antw. Wir gesteh« dieses. Indem wir aber
vorschlagen, ein erdrich fruchtbar zu machen, welches

vorher unfruchtbar gewefen ist / lassen wir
die verbessrung desjenigen nicht aus der acht, wel»
ches eines bessern anbaus fähig ist. Wir werden
auch dahin gelangen, wenn wir das ausreuten
des einen landes zu einem mittel machen, das
andre in einen blühendern zustand zu bringen. Wir
werden dahin gelangen, indem wir die umstände
derjenigen verbessern die folches ungebaute land
fruchtbar zu machen fuchen ; da wir ihnen weg-
weifung geben, ihr futter, ihr vieh und ihren dung,
lhre Hülfenfrüchte, ihre erdfrüchte, und ihre
Nahrung von allerley art zu vermehren.

2) Es gebricht tins an Händel: zur
arbeit, sogar für unser altes erbthcil : Wie
sollten sie denn zum ausreuten eines
mehreren landcs und Zu einer solchen neuen
arbeit hinreichen?

Antw. Indem wir vortreffiches land ausreu-
(und wir werden dessen eine menge stnden,)

F 5 legen



84 Von Abschaffung

legen wir zugleich den fremden eine lokfpeife vor,
die früchte des neuen anbaus mit uns zu theilen.

Anfangs lassen wir sie nnr gegen gute bezahlung au,

unsrer arbeit theil zu uehinen. Nach dicfem be«

sinden wir uns im stände, wo es nöthig ist, neue

familien und beynahe kolonien dahin zn fezen.

Wcnn gelinde Verordnungen, und eine günstige

aufnahm aller ehrlichen leute vergönnt werden, die

einiges vermögen besizen; wenn andrerseits unfre
eigene einwohner besser genährt, in ihrer arbeit

besser unterstüzt, und durch einen grössern abtrag
in bessere umstände versezt werden; fo wird alles

diefes die einwohner im lande zurükbehalten; meh*

rere und fruchtbarere heyrathen nach stch ziehen,
und man wird die liebe für das Vaterland mit der

Vevölkeruug anwachsen fehen. Wo würde man sich

lieber sezen, und freywilligere Verbindungen stiften?

Man würde dadurch den fa; rechtfertigen, den

bereits ein neuer fchriftsteller angeführt hat: daß
allerorten, wo zwo Personen gemächlich
leben können, eine Heyrath gestiftet wird(").

z) Endlich sagt mail, haben wir bereits

zu viel Akerlandes ; warum wollen wir es

noch vermehren?

Antw. Denenjenigen welche die quellen des

ueuen Landbaues kennen, wird dieser einwurf nie-

nmlS zu stnil steigen, weil ste wissen, daß man

niemals mehr land zu akerfeld anlegt, als man

durch neue wiefen anbauen und fruchtbar machen

kan, und daß das erdrich unendliche reichthümer
in

l/) I<» li«b!«lle commerçante. l oncke« 1756.
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in sich schließt, von denen wir so zn sagen wählen
können. Sie wissen wohl, daß das getreidland
durch Pflanzungen von einer andern art zu einer,
reichen getrciderndte zubereitet, viel neugebautes
land in wässerwiesen verwandelt, und die troknen
wiesen mit verschiedenen künstlichen «Marten be-
sezt werden könnten, von denen iinmer einige fort-
kommen, wo die andern fehlschlagen. Wenn al'
so ein landwirth sein akerfeld vermehrt, indem
er neues land anbaut; so steht es nnr au ihm
seinen graöwnchS in gleichem Verhältnisse zu vermehren

; ohne das erdrich zu rechnen, welches cr zn
Hülsenfrüchten, weissen und gelben rüben, und
allerhand wurzeln, zu erdapfel,,, Hanf, flachs und
andern in der Haushaltung oder zum unterhalt und

wastung des Viehes nöthigen pflanzen bestimmt.
Da das ausgerenkete erdrich nicht mchr in sturen
Und zelgen eingefchränkt ist; fo kan man von
demselben nur fo vicl zum akerlcmde bestimmen, als
wan nöthig fchàzct, und dabey die wähl auf
diejenigen richten, welche die reichsten erndten
versprechen.

Vierter Einwurf. Unter denen Gemeinweiden
befinden sich, wie man vorgicbt, folche, die von
natnr fo gut sind, daß die abschassung derselben
!» bereuen wäre.

Antw. Es ist nicht zu läugnen daß die All-
Kenten, die lange und beständig von dem viehe
besucht wcrden können viel abtragen. Jn so weit,
daß die Engländer eine ausgcbrauchte gartenerde,
oder einen unfruchtbaren baumgarten zu verbessern,
N'de voit einem weidlande dahin zu tragen cmra-

F Z then.
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then. Woraus richtig zu schliessen ist/ daß dieses

midland, wenn es angebaut wäre, reichlich

abtragen würde. Wir müssen also gesteh« day ein

land/ WS izt ohne einige Wartung gutes und

reiches futter giebt, auch alle arten gebauter pflanzen

im überflösse hervorbringen würde. Ich gestehe

auch, daß, wo Weiden mit wenigen «„kosten m

trefliche wiesen verwandelt werden könnten, nicht»

hinderte, daß die gemeinden diefelben nicht aiit

ihre eigene rechnung einfchlaqen; und zwar mit

fo viel grösserm vortheile, weil ste stch den werth

des einfchlagenS felbst bezahlten. ES konnten folche

wiefen, fonderlich, wo ste gewassert werden

können, unter dcr Verwaltung eines guten wal,er-

manues jährlich stüksweife versteigert werden, und

alfo der gemeinde eine» gewissen zinS, und den

bürgern des vrtS ein reiches futter abwerfen.

Allein allerorten, wo erdrich ausbeuten ist,

wo stch land besiudt, welches fchwer zu bcforgen

ist; wo das land wechselweise zu getreid und zum

graswuchse dienen foll; wo Zugvieh, bediente,

anfstcht, gebäude, nöthig stnd; wo kaufe und

Verkäufe vorkommen: würden so vervielfältigte

absichten nnd arbeiten, die täglich auf einander fol'

gen, einer gemeinde unmöglich zum nuzen gereichen.

Reichen städten die von gefchikten, thätigen

und aufmerksamen männcrn regiert werden,

könnten dergleichen Gemeingüter besser anstehn,

und die wirthschaft derselben besser auf eigene

rechnung von ihnen besorgt werden, als von kleinen

gemeinden. Allein auch in den Handen der

gefchiktcstcn MagistratSperfonen gedeyen diefe guter
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niemals so gut, als in den Händen der partikular».

Der gründ davon ist leicht einjusehn. Die beständigen

absichten, die ein aufmerksamer landwirth

haben foll, fehlen. Nie wird sich eine folche be-

harrlichkeit in dem einmal vorgefezten plane, eine

solche wirksame geschwindiqkeit in der ausführung,

noch ein fo beständiger, abgemessener und

ununterbrochener eyfer zeigen. Auch findt der eigennuz

hierbey feine nahrung nicht, wie bey einem par-

tikularen, der für feinen eigenen gewinn arbeitet.

Endlich kost es ein Publikum jederzeit ungleich

wehr, weil es nichts dnrch sich felbst thut und

sogar die guten rathe bezahlen muß: Rathe die

oft augenbliklich fchaden, und vorfezlich zum nach'

theile gegeben werden.

Dritter Einwurf. Vielleicht wird man fürch-

ten, das einfchlagen diefer Allmenten dörfte der

schaafzucht und der wollenhandlung nachtheilig feyn,

indem es die Hülfsmittel dazu abfchneiden würde.

Antw. Die Engländer hatten anfangs diefe

Veforgnis, allein die ersten verfuche rechtfertigte»

den grossen vortheil, der allem viehe aus der ein-

fristung zuwächst. Die eigenthümer diefer ver-

theilten Gemeinweiden würden überzeugt, daß sie

nach der einfchlagung ungleich mehr vieh nähre»

könnten, als vorher da sie nur antheilhaber des

WcidrechteS gewefen. Diefer gewinn eräugnete

stch auch fogar dcnnzumahl, wenn sie ihr ne»er-

worbenes grundstük ganz anbaueten, ohne etwas

!u weide zu lassen, indeme ste allerley kunstliche

grasarten darauf pflanzten.

F 4 Sechst
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Sechster Einwurf. Man sezet diesem sistem

oft die IV. Sazung der 279. seite des gefezbuchs

dcr landfchaft Waat emgegen, welche den gemein-

dcn anbefiehlt, das aus dem einschlagen der
Gemeinweiden entspringende kapital auf den ankam

gemeinnüziger grundstüke, oder zu anderm, bessern!

und gemeinem nuzen zu verwandeln, damit es

nicht verloren gehe.

Antw. Es ist alfo den gemeinden frey ge<

stellt von diefem gelde den gebrauch zu machen,

der ihnen am nüzlichsten fchcinet; in fofern ße

nur verhüten, daß es nicht verschwendet werde-

Allein die grnndstüke felbst, die nach der fazuna

angekauft werden follen, müssen angebautes und

nicht unfruchtbares erdrich feyn, als welches nnt

das unförmliche chaos der Gemeinweiden vergrös-

fern würde, davon man einmal den fchlechten wcrtl)
erkennt hat. Es ist folglich ein grosser fehler,
den einige gemeinden begehn, daß ste grundstüke

ankaufen, die ste nachher dem weidgange überlassen

indem sie aus üblem verstände die sazung nach

dem dürren buchstaben auslegen.

Siebender Einwurf. Ich weiß fast nicht,
ob ich einen einwurf anführen foll, dcr fo

unnatürlich ist da man nemlich den Überfluß ZU

einem gegenstände der furcht macht. Der grosse

Überfluß dcS getreides, fagt man, wird dasselbe

verachtet, geringfchäzig, und den landmann muth'

los machen,

Antw. Der patriotische landwirth beklagt

sich oft über die einfuhr des fremden getreides,
welches
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welches ihm nicht anders als zum Nachtheile ge-
reichen kan, indem es den preis der frucht die
er zu verkauffen hat, ungeacht diefelbe in geringer

menge vorhanden iff, fallen macht; fo daß
er sich auf diefer geringen menge nicht anders,
als durch einen vorthellhaftcn preis derfelben
erholen kan. Er wird sich aber niemals beklagen,
daß um ihn her der Überfluß herrschet, den er
jederzeit für einen glüklichen ausfluß des göttlichen
seegens und der Weisheit dcr reqierung ansehe»
wird. Er wird noch weniger klagen, wenn er
sieht, daß diefer Überfluß die nüzlichcn künste blu»
hen macht, neue einwohner anlokt, die zehrung
vermehret, und ihm mehrere mittel zu befchäftigung

feines fleisses an die Hand giebt. Ein
einziges fehljahr würde zureichen, das unendliche
glük des Überflusses, fühlbarer zu machen, welcher
das elend abhält, nnd dem fchwächern mangelbaren

theile des Volkes zu cincin fo grossen tröste
gereichet.

Nur dcr Überfluß verfchiedener jähre kan dem
elende einer anhaltenden Unfruchtbarkeit troz
bieten, und den graufamsten Veränderungen
zuvorkommen.

lV. Theil.
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IV. Theil.
Welche sind die dienlichsten mittel diese

Verwandlung der Gemeinweiden in eingcschla-'

gene stüke auf die beste und deu gemeinden
vortheilhafteste weise ins werk zu richten?

Dieser ist ohne Widerspruch der schwerste theil
dieses Versuchs / und folglich derjenige, der die

gröste nachstcht verdienet. Die gemüther zu übe»

zeugen ist ungleich schwerer als das land felbst i«
vertheilen. Alles andere ist leichter auszurcutelt
als die vorurtheile. Und da das richterliche
anfehn des landeshcrrn dieses grosse werk nicht
änderst vollführen kan, als durch viele gcliudigkeit,
zu verfchonung der freyheiten der Unterthanen;
fo follte meines erachtens eher ein andrer weg
eingeschlagen werden, als die befehle, die doch niemals
überzeugen. U. G. H. H. des standes Bern folgten

felbst diefen grundfazen in dcr Verordnung von

5717. Ich führe diefelbe jederzeit mit vergilt
gen an, weil ste ein muster der Weisheit und der

gefunden staatskunst ist. Da wir veranlasst^
worden (fagen U. G. H. H untersuchen ZU

lassen, ob die «nschlagung zuwiesen dein
lande vorthcilhaft oder ,:achtheilig sey; s<?

haben wir uns, gewisser der sache zu erkund

digen, für nöthig erachtet, unsre uutertha^
ne,: hierüber zu rathe Alt zieht:, und die

F s mei-
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Meinungen unsrer städte, Vasallen imd
gemeinden zu vernehmen, damit eine Verordnung

von solcher Wichtigkeit nicht änderst
als nnt einer vollkommenen kenntniß dev

sache festgestellt werde.

Die von verschiedenen gegenden des landeS hie«

kauf eingelangten berichte liessen U. G. H. H. von
der hohen Vennerkammer unterfuchen. Auf Deren

Machten hin, ward vou dem grossen Rathe
geflossen, die cinschlagung der wicscn sey
dem lande überhaupt, und einem jeden par-
tikularn ins besonders nüzlich; wie es auch
die meisten städte, vasallcn und gcmcinden
selbst so gefunden und erkannt haben, zc.

Da die cinschlagung der Gemeinweiden und M«
wenten ungefehr einen gleichen gründ hat; fo dünkt

wich, man könnte auf eben diefe weife zu werke

Sehn. Es fragt sich, ob eS dem lande überhaupt,
und feincn einwohnern, oder besser zu reden, den

gemeinden und ihren angehörigen nüzlich fey, die

Alimenten einzufchlagen. Da aber entweder die

Herrfchaftsherren oder die gemeinden eigenthümer
davon sind, unter dem vorbehalte odcr der dicnff-
barkeit, daß die angehörigen und burger der ge-

Weinden ihr vieh frey dahin zur weide treiben
können; fo würden nothwendig diejenigen die es

berühret, und die einen nuzen davon geniessen, sich

Uber den ihnen daraus entstehenden vortheil oder

Nachtheil mit einander berathen müssen. Zu dieler

berathschlagung nun könnten die siüdte und

gemeinden eingeladen werden. Nachdem diefelben
die fache in ihren gründe» und gegengründen über¬

legt
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legt hätten, würden die gemeinden, welche die
einschlngnilg nüzlich fänden, von neuem übcr die
wei,e der ausführung rathschlagen.

Es wäre wohl etwcis fcltenes wenn der Mißin einer folchen fache von allen feiten einstimmigmisstele. es scheint fogar, die herrfchcnden be'
griffe dcr gemeinden würden dermalen noch dabin«eben

^
die Gemeinweiden beyzubehalten; wenig'Pens wurden die stimmen stch fchr zertheilen, undNicht änderst als durch vergliche, oder durch rich'terlichen entfcheid vereinbaret werden können. Daserstere, wenn es genugsam feyn konnte, wäre vor'«uglichcr. Beyde diefe begriffe aber fcheinen i»dcr weife wie die Engländer verfahren, vereinigt

zu feyn.

Die Gemeinweiden in England sind ihrernatur nach von den unsrigen nicht unterschieden:aber das eîgenthum derselben gehört nicht den ge-meinden, fondern gefellfchafte,,. städten, stiftun-gen, Hospitälern odcr kolleaien zu lc. Die baucrndcr »inliegenden gegend haben das recht ihr vieSdahin zur weide zu treiben; und diefe freyheit haftet
auf dem erdrich, und nicht aufden perfonen,und ist an verfchiedenen orten mehr vdcr wenigerange,chrcmkt. Die eigenthümer können dieselbe»veräußern, jedoch ohne Nachtheil des rechtens der

ciütheilhaber. Wenn diefe, in mehrerer oder mi»'derer anM, der nuzbarleit, dicfe stüke zu theilenund elnziifchlicsscn, überzeuget stnd; fo trachten siemit dcm eigenthümer, und nachher unter ihne»selbst, sich zu vergleichen. Wo dieses angeht, dawird die thetlung auf die verabredete weife aus¬

geführt ;
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geführt; wo nicht, fo melden sich die antheilha-
ber, die eine thcilung fuchen, mit einer bittfcbrist
bey dem Parlament. Die untere Kammer, nach
angehörten gründen und gegengründcn stattet der
obern Kammer den bericht ab, da fodenn die bill
gemeiniglich allbereit ausgefertiget und beygelegt
wird. Das Parlament ist günstig oder nicht, je
Nach der natur des vorkommenden falls. Wird
«ie Parlamentsakte alfo erhalten; fo vermag die
Widcrfczunq des mindern theils, wenn er auch
gleich durch Verkommnisse zu hindern fuchte, wider

das gefeze nichts mehr. Die verthcilung
geschieht entweders auf die in der parlamcnts-
akte vorgeschriebene weife, oder durch kommif-
sairs, die in dcr akte genennt werden, welche
jedem theilhaber, je nach dem werthe des

Erichs, seinen theil verzeigen. Der eigenthümer

bekömmt insgemein den beträchtlichsten theil,
der hinfüro zu feinem gänzlichen eigenthume
erwächst. Und die theilhaber machen oft vergliche
Nnter sich, da einer dem andern feinen antheil
Segen einen gewissen zins überläßt.

Ich glaubte, diefe aus ihrer quelle gefchövfte
Nachrichten können zu unferm endzweke einiger
Waffen einen leitfadcn dargeben.

Das wahre und vielleicht einzige mittel, diefe

Abänderung, die den hcrrfcbenden begriffen
meistens entgegengefezt ist, dein lande beliebt zu ma-

^en, ist, ihnen zu beweisen, und welches noch
besser wäre, sie zu bereden, daß sie auch dcnen

^rtheilhaft fey, die sich derfelben zum meisten
Wersezen. Den bcrathfchlagungen nun der ge.

meinden
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meinden Hieruber ein licht aufzusteken, wäre meines

erachtens sehr dienlich, zum voraus eine qedrukte
abhandlung auszutheilen, welche dcn nuzen der
vorgeschlagenen abänderung auf eine einfältige /vernünftige, uud nach den begriffen der landleute
eingerichtete weife vorstellte.

Ein besonderes mittel würde hicbey diefes fey«/lhnen cmzukunden, daß die größte nuzbarkeitdavon den gemeinden und gemeindSgenossen zu gutrame. Wenn die Häupter jeder gemeinden vonihre« obern die verstchrunq empsiengen daß die so
emgefristeten oder ausgereuteten stüke für i«. jährie nach der natur des erdrichs von allen herr-schaftSrechlen frey feyn follten, als welches ihnenvon dem Landeshcrrn oder Herrfchaftöherrn gütigsteingestanden werdcn könnte; so würde dieses «Mgewiß das einschlagen befördern.

Nebst diefen auf gewisse jähre eingeschränkte»
freyheiten, die allerorten üblich stnd, wo man daS
auöreuten zu begünstigen suchet, wäre diefes noch
ein anzuglicher beweggrund für diejenigen, welcheneue Wohnungen aufrichten wollten, wenn ihne»umsonst, oder doch in geringem preist von de»gemeinden oder herrfchaftsherren nach den umständen

und orten, holz erlaubet würde.
Glüklich ausgefchlagene beyspiele, wären ohneZweifel zn gänzlicher Überzeugung von grossemgewichte. Es wurde alfo auch fehr vorrheilhaft feyn,wenn nebst den gemeinden die sich hiedurch in de»Wohlstand gefezt haben, noch andre gemeindenberedt werden könnten, eineu versuch zu machen:

Hof-
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hoffentlich würde auch mehr als eine gemeinde sich
iu eingeschränkter« versuchen von einem dritten
vder vierten theile ihrer Allmenten wohl verstehen:
u»d würden nachher mit mehrerem eyfer ihren
Neuen Wohlstand zu vervollkommnen fuchen.

Es würde auch denen, die stch hierüber
berathschlagen follten / und denen Herrschaftsherren ins
befonders, zu nöthiger Nachricht dienen, wenn
Wan voit diefen zu vertheilenden Gemeinweiden
leben orts, einen richtigen grundriß verfertigen
Nesse, in welchem die straffen, fnßwege, waffer
Nnd wasserrünfe, möftr, dienstbarkeiten, anßösse,
mint der bezeichnung der lehnbarkeit, Herrfchaft,
rechten, freyheiten, befchwerden, eigenfchaften,
genieinfchaft und gebrauche diefer verfchiedenen
Gemeingüter richtig bemerkt stühnden.

Vergessen wir dcn artikel dcr km« cle ?rL«.
?der der zu äusserst an den feldern gelegenen, und
^er gemeinweidigkeit znr zeit der akerung
unterworfenen stüke landes nicht. Es ist von Wichtigkeit,
W die freyheit diefer grundstüke nach diefem system
Zugerichtet werde; indem, entweders die einfchlief-
wilg des umfangs mit ausfchliessuug alles viehs
^gestanden, oder mitten durch kreuzwege verzeigt
Werden, um allerorten einen leichten zugang zu
Erschaffen ; (jedoch unter dem vorbehält, daß
diesigen welche hiebe» einiges erdrich aufopfern

dem abtrag der einfchläge entfchädnct werden)
^er aber indem einem jeden eigenthümer feine
"nke beyfamen in einem einfchläge verzcigt werdcn.

Tch schränke mich über diesen 4ten theil in all,
ge,
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genieine begriffe ei», und insbefonders in die,

welche dahin zweken, die vornehmsten schwierig-

keilen aus dcm wege zu räumen. Würde dieser

erste zwek zu seiner erfüllung gelangen; so wurde

es ein leichtes seyn, Vorschläge zur gänzlichen be-

werkstelligung der sache zu erßnden. Es wäre

vielleicht ein mittel, des Hauptgeschäfts zu verfehlen,

wenn mau allzu frühzeitig die weife der bewerkstel/

ligung vorausfezen wollte. Diefe verfahrungsweise

kan übrigens nicht mit völliger richtigkeit bestimmt,

noch alle besondre fälle durch allgemeine regeln fest'

gefezt werden. Jeder fall bringt feine eigenen uni'

stände mit stch, nach welchen die einrichtung und die

bedinge verändert und eingefchrankt werden müsse«.

Die arbeit welche uns die vorgefchriebene frage

vorlegt, wird vielleicht in der ausführung leichtes

seyn, als eS von ansang scheint: und kan man es

unter einem glüklichern sterne unterfangen, als

unter einer regierung, welche allen rühm in der

gerechtigkeit, und ihr höchstes glük in dem wohl'

stände der unterthauen suchet.
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